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Rund
ums Geld

Ohne Lohn
Seif J3 /abre« /ï/hre ich meiner

Mi/ffer (92) den Hauska/f. /ch
habe eine eigene Wof!nwn^
komme /erioch /eden Morgen ins

Haas meiner Mutter, wo ich a/-
/es er/edi^e. Nach dem Abenrf-

essen ^ehe ich wieder zu mir
nach Efause. Meine Verp/Zegupsf

bezah/e ic/j seZber, einen Lo/m
habe zc/z nie erha/fen. Kann ic/z

später frei der £rbscha/f ^e/fend
machen, dass ic/z meine Muffer
o/zne £nf^e/f fcefreuf habe?

Sie können es versuchen -
was glauben Sie, wie Ihre Mit-
erben darauf reagieren wer-
den? Vermutlich kaum mit
Freude, ist ihnen anschei-

nend bis heute auch nie in
den Sinn gekommen, sich für
ein Entgelt für Sie einzuset-

zen, oder täusche ich mich
da? Solche Nachforderungen
können zu grössten Familien-
krachen führen, ja zu jähre-
langen gerichtlichen (teuren)
Auseinandersetzungen. Ob
Sie Recht bekommen, ist
nicht sicher: Ihre Hilfe kann
als Erfüllung einer morali-
sehen Verpflichtung ohne
Lohnanpruch gelten. Des-
halb einmal mehr mein Rat,
sich mit den zu betreuenden
Personen zu ihren Lebzeiten
über eine regelmässige Ent-
Schädigung zu einigen, und
zwar bevor die «Arbeitsstelle»

angetreten wird.
Zumindest sollte Ihnen Ih-

re Mutter jetzt testamenta-
risch einen gewissen Betrag
verschreiben. Ob Sie mit ihr
darüber reden können? Nach-
dem Sie sogar Ihre Verpfle-
gung selber bezahlen (warum
nur?), sehe ich allerdings eher
schwarz für Sie. Ich hoffe sehr,

ich habe Unrecht.

Ergänzung
von Dr. Rudolf Tuor,
Ratgeber AHV:
Die Pflege von Angehörigen
ist im Zusammenhang mit
der familienrechtlichen Un-

terstützungspflicht zu sehen.
Dabei besteht sicherlich ein
Anspruch auf Spesenentschä-
digung. Insbesondere dann,
wenn sich nicht alle Kinder
gleichmässig in die Betreu-

ung teilen, erscheint auch ei-

ne angemessene Entlohnung
angezeigt. In diesem Fall
müssten aber auch die ent-
sprechenden Beiträge an die

Sozialversicherung bezahlt
werden.

Spesenentschädigung und
allfällige Entlohnung können
grundsätzlich auch im Erbfall
geltend gemacht werden,
dürften jedoch schwer zu be-

legen sein und könnten zu
unliebsamen Diskussionen
führen, was sich durch früh-
zeitige Vereinbarung vermei-
den lässt.

Ich gehe davon aus, dass

die betagte Mutter weder
Ergänzungsleistungen zur
AHV/IV noch eine Hilflo-
senentschädigung mittleren
oder schweren Grades be-
zieht und nicht mit der Toch-
ter im gleichen oder einem
unmittelbar angrenzenden
Haus wohnt. Damit stellt sich
weder die Frage der Anrech-

nung im Rahmen der EL

noch die Frage einer allfälli-
gen Betreuungsgutschrift.
Umso mehr erscheint eine

klare Regelung der Spesen
und einer allfälligen Entlöh-

nung angezeigt.

Zwischeneinschätzung
Sie schreiben, we^en Steuer-

Sachen so//e man bei der Ge-

meinde nack/ra^en, nur - ich
habe keine Aus/cun)f erha/fen.
SoZZ ich, wenn mein Mann pen-
sionierf wird, eine Zwischenein-

schäfzun^ machen Zassen?

Wird der Kapifa/befra# von der

Eirma - er haf£ar nichts mif der

Pension zu fun - separaf ver-
sfeuerf? Wäre es von VbrfeiZ,

das Geid noch dieses /ahr sfaff
nächstes zu beziehen, und zwar
direkt und nicht au/s Konto?

Mit persönlichen Steuerfra-

gen meldet man sich am bes-

ten bei denen, die die Steuer-

rechnungen verschicken.
Auch Ihr Steueramt hat mir
sehr freundlich und zuvor-
kommend Auskunft gegeben.
(Selbstverständlich blieb Ihr
Name unerwähnt, ich habe

allgemeine Fragen gestellt!)
Steuererklärungen werden al-

lerdings keine ausgefüllt, Sie

können jedoch mit dem Dop-
pel vorbeigehen und es korri-
gieren lassen. Ihre Steueran-

leitung gibt ebenfalls Ant-
worten auf Fragen, ebenso Ih-
re Bank. Haben Sie ein grosses

GEHHILFE ONO
Der NEUE aus dem
Hause ETAC, Schweden
ONO ist ein vierrädriger Rollator aus
Stahlrohr mit schwenkbaren Vorder-
rädern für innen und aussen.
Er lässt sich leicht auseinander- und
zusammenfalten. Die Bremse erfordert
nur wenig Muskelkraft.

ONO ist TÜF und GS geprüft und
damit sicher im Gebrauch. Pannen-
sichere Räder. Individuelles Zubehör.

Bestellung: Unterlagen O 1 ONO

Absender:

Generalvertretung: H. Fröhlich AG
Abt. Medizin, Zürichstrasse 148, 8700 Küsnacht
Telefon 01/910 16 22

Zentralstrasse 19 • 2502 Biel • Telefon 032 323 14 73

GRATIS INFO

Name

Strasse, PLZ/Ort

Das Leben gewinnen
Scooter
• Führerschein-frei
• bis 40 km Reichweite
• 2 Jahre Mobilitätsgarantie
• bis zu 10 km/h und

33% Steigung
• als 3- oder 4-Rad erhältlich
• CFI-Zulassung mit

Typenschein

AHV-Mietstelle
für Elektropflegebetten und Rollstühle
Miete und Verkauf von Krankenmobilien
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Vermögen und/oder ein ho-
hes Einkommen, lohnt sich
ein Steuerberater.

In der Schweiz haben wir
dank unserm Kantonssystem
26 verschiedene Steuergeset-

ze; eine schweizerische Zeit-
schritt kann da keine indivi-
duelle Steuerberatung bieten,
nur allgemeine Hinweise ge-
ben: Da sich Ihr Einkommen
vermindert, sollten Sie sich
das Formular für die Zwi-
schentaxation zuschicken
lassen. Ihr Kanton hat vor-
läufig noch die Vergangen-
heitsbesteuerung, und Sie

möchten sicher nicht den
vollen Lohn weiter versteu-
ern. Kapitalauszahlungen
werden zu einem speziellen
Satz versteuert. Ob dieses

oder nächstes Jahr für Sie

günstiger ist, kommt auf Ihre
persönliche finanzielle Situa-
tion an. Versteuern müssen
Sie das Geld auch dann,
wenn Sie es bar beziehen, es

taucht auf alle Fälle in der

Buchhaltung der Firma auf,
eine Auszahlung ist also je-
derzeit nachweisbar.

Weitere Fragen? Ihr Steuer-

amt hat die Antworten.

Marianne GäZrwZZer

Bank

Fonds oder
Obligationen?
ZcZi möcBfe Er. i 00 000.- a/s

An/eiüen and OBZ/gaf/onen an-
Ze^en. Warden Sie wieder za

60% Fonds and 40% OBZi^a-

rionen raten? Ein Bekannter Bat
mir za FremdwäZirun.g's-OBZi^a-

tionen oder -Fonds geraten.
Würden Sie dies we^en des

Faros immer nocü m'cZzf emp-
/eirien?

Ich würde das Verhältnis zur
Zeit auf 70% Fonds und 30%

Obligationen ändern. Bei den

Obligationen sollten Sie sich
auf ein kurzfristiges Engage-
ment konzentrieren (hoch-
stens 2 Jahre). Dabei können
Sie auch längerfristige Obli-
gationen kaufen, die in den
nächsten 2 Jahren fällig wer-
den.

Bei den Fonds würde ich
die günstigeren ZKB-Fonds
wählen. Zur Sicherheit würde
ich aber auch bei anderen
Banken Offerten einholen.

Was die Fremdwährungs-
Obligationen betrifft, besteht
nach wie vor das Währungs-
risiko, das ins Gewicht fallen
könnte. Zwar ist zur Zeit der
Schweizer Franken gegenüber
den Fremdwährungen im
Steigen begriffen, doch ist er
immer noch nicht so gut wie
vor einigen Monaten. Falls
sich der Trend fortsetzt und
der DM-Kurs unter SFr. -.82
fällt, könnten Sie einen Teil
der Obligationen in DM oder
Holländischen Gulden riskie-

ren, sofern Sie nicht auf das

Geld angewiesen sind. Sollte
bei Fälligkeit der Kurs des

Schweizer Frankens ungün-
stig sein, besteht für Sie im-
mer noch die Möglichkeit,
die zurückbezahlten Obliga-
tionen durch solche in der

gleichen Währung zu erset-

zen.
Meine Empfehlung: Fremd-

Währungsobligationen soll-
ten Sie nur dann wählen,
wenn Sie in absehbarer Zeit
nicht auf das Geld angewie-
sen sind.

Dr. Fmz'Z GwaZfer

Recht
Hausverkauf
mit Nutzniessung
/cZz (69) Besitze ein Dreifamz'Zi-
eaZraas arzd möcZzte dieses Haas

verZcau/ëm ZVacZi einer Scüäf-

zan£ ist es Fr. 270000.- werf.

Fine /an^e Fami/ie, die im
Haas woZmt, wäre Bereit, es za

Zcau/en. Sie verfaß üBer

Fr. 200000.-. /cZz Bin Bereit, die

resfZ/cZien Fr. 70000.- ais Vor-

scZzass mit ABzaZzian^ «/feie
WoZznan^» wäZzrend J0 /aZrren

za Fr. 600.- za ^ewâZîren. Wie
Zcann icH /ar meine Fr. 70000.-
eine SicZierZzeit erZzaZten?

Beim Verkauf Ihres Hauses

könnten Sie sich von den
Käufern im Rahmen des

Kaufvertrages die lebensläng-
liehe Nutzniessung an der

von Ihnen bewohnten Woh-

nung einräumen lassen. Die

Nutzniessung wird im
Grundbuch eingetragen. Auf-
grund Ihres Alters von 69 Jah-
ren hätte die Nutzniessung
bei einem monatlichen Nutz-
niessungswert von Fr. 600.-

einen Kapitalwert von rund
Fr. 93000.-. Eine solche Lö-

sung wäre für Sie somit wirt-
schaftlich sicher interessant.

Sie haben auch die Mög-
lichkeit, beim Verkauf des

Hauses eine sogenannte Ver-

käuferhypothek als Sicher-

Stellungshypothek für den
restlichen Verkaufspreis von
Fr. 70000.- im Grundbuch
eintragen zu lassen. Der

Rechtsanspruch auf die Ein-

tragung der Verkäuferhypo-
thek steht Ihnen auch gegen
den Willen der Käufer zu, was
bei der Begründung der Nutz-
niessung nicht der Fall ist.
Die Eintragung des Verkäu-
ferpfandrechtes im Grund-
buch muss innert 3 Monaten
seit der Übertragung des Ei-

gentums erfolgen. Wie bei
der Variante der Nutz-
niessung wäre es sicher sinn-
voll, die Sicherstellungshypo-
thek im Rahmen des Kaufver-

träges zu vereinbaren. Der
verurkundende Notar kann
Sie beraten.

Bei einem späteren Haus-
verkauf hätten sowohl die

Nutzniessung als auch die Si-

Inkontinenz-
Produkte diskret
per Post

Verlangen Sie Gratis-Info bei

v<7

VEHS/1 A/D

SPITEX Versand AG, Emil Frey-Strasse 137
4142 Münchenstein, Telefon 061 411 12 12

I übeMnkontinenzprodukte
bitte gratis Informatione

- ir7 4142 Münchenstein

l Einsenden an spmx Ve^nd
AG. E-l F-V-Stra, ._
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